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In unserer sich rasant entwi-

ckelnden Zeit wird Wissen 
zum Kapital der nachindus-
triellen Gesellschaft.  

Mittels neuer Technologien 
und Informationsnetze wird 
der Zugang zu einer weltum-
spannenden Informationsge-
sellschaft Wirklichkeit. Zur 
Informationsbeschaffung von 
Kundenbedürfnissen, Wettbe-
werbsentwicklung und Markt-
situationen bedarf es daher 
eines professionellen externen 
und internen Informations-
„Managements“. 

Die Wallenberger & Linhard 
Regionalberatung GmbH geht 
nicht davon aus, dass man 
Wissen „managen“ kann, son-
dern dass ein praxisbezogenes 
Lernen mit Menschen, die sich 
ähn-lichen Herausforderungen 
stellen müssen oder möchten, 
dazu führt, dass: 

Wissen wirksam wird 
(www) 

und die Leserinnen und Leser 
für sich und ihre Arbeit neue 
Netzwerke erschließen kön-
nen. 

Weiterführende Unterlagen zu 
wichtigen Themen finden Sie 
auf unserer Homepage: 
www.regionalberatung.at 

Für unser Team (9 Mitarbei-
terInnen) ist Regionalentwick-
lung mehr als nur ein Job: Aus 
eigener Erfahrung, aus Ver-
bundenheit mit den Regionen 
und aus Freude an einer auf-
bauenden Arbeit mit Men-
schen ist Regionalberatung 
unsere Mission. 

Wir produzieren keine Papier-
konzepte, sondern unterstüt-
zen, begleiten und coachen 
Lern- und Entwicklungspro-
zesse in Projekten, Unterneh-
men, Organisationen und in 
der Verwaltung 

♦ fachlich kompetent 

♦ methodisch innovativ 

♦ praxisnah und spürbar 
engagiert 

 

Ihr Beratungsteam steht Ih-
nen in folgenden Schwer-
punktbereichen zur Verfü-
gung: 

♦ Standort- und Stadt-
marketing 

♦ Gemeindeentwicklungs-
projekte 

♦ Strategie- und Politik-
beratung 

♦ Konzeption und Um-
setzung von regionalen 
Entwicklungsprogrammen 

♦ Konzeption und Aufbau von 
Kooperationsprojekten 

♦ Integrierte Energie-
programme 

♦ Regionale Tourismus-
programme 

♦ Projekte im Bereich  
Telematik und Neue  
Medien 

♦ Landwirtschaftliche  
Kooperationsprojekte
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1 Staat und  
Politik 

Die Verfassungsgeschichte 
Frankreichs zeichnet sich seit 
der Großen Revolution durch 
eine lange und tiefgreifende 
Auseinandersetzung sowohl 
um die Staatsform als auch 
um die Regierungsform aus. 
Die innerhalb von 170 Jahren 
verabschiedeten 16 Verfas-
sungen bezogen sich auf 
verschiedene Formen des 
Königtums, zwei Kaiserreiche 
mit wiederum verschiedenen 
Verfassungskonzeptionen – 
und fünf Republiken. 

Das französische Regierungs-
system nimmt eine Sonder-
stellung zwischen präsidentiel-
lem und parlamentarischem 
System ein. Es vereinigt in 
sich die Merkmale beider 
Systeme, wenn auch der 
präsidentielle Charakter deut-
lich überwiegt. 

1.1 Die Verfassung 

Der Rahmen der neuen 
Verfassung wurde von der 
letzten Nationalversammlung 
der Vierten Republik durch das 
Verfassungsgesetz vom 3. Juni 
1958 festgelegt. Nach diesem 
Gesetz musste die neue 
Verfassung auf den folgenden 
fünf Prinzipien beruhen: 

a) Das allgemeine Wahlrecht 
(suffrage universel) ist die 
einzige Quelle der Staats-
gewalt. 

b) Die tatsächliche Trennung 
von Exekutive und Legislative 
muss gewährleistet sein, 
damit Regierung und Parla-
ment jeweils in ihrem Bereich 
und unter eigener Verantwort-
lichkeit ihre sämtlichen Befug-
nisse ausüben können. 

c) Die Regierung muss ge-
genüber dem Parlament ver-
antwortlich sein. 

d) Die richterliche Gewalt 
muss unabhängig sein, um die 
Achtung der Grundfreiheiten 
zu gewährleisten. 

e) Die Verfassung muss eine 
Neugestaltung des Verhält-
nisses der Französischen 
Republik zu ihren assoziierten 
Staaten ermöglichen. 

Bei der Ausarbeitung der 
Verfassung spielten zwei 
Persönlichkeiten eine entschei-
dende Rolle: General de 
Gaulle und sein damaliger 
Justizminister Michel Debré. 
De Gaulles Ziel war es, das 
Amt des Staatspräsidenten so 
auszugestalten, dass es „über 
den politischen Ungewiss-
heiten steht und inmitten aller 
Berechnungen und Intrigen 
der Kontinuität Geltung 
verschafft“ (Rede von 
Bayeux).  

Der Präsident der Republik, 
der dieses „Schiedsamt“ inne-
hatte, musste sich gegebenen-
falls auch gegenüber dem 
Parlament durchsetzen kön-
nen; deshalb sollte er auch 
von einem erweiterten Gre-
mium („collège de notables“) 
gewählt werden, in dem das 
Parlament nur einen Teil der 
Mitglieder stellte. 

Als „Schiedsrichter“ sollte er 
über den politischen Parteien 
stehen und auch in Krisen-
zeiten das Funktionieren der 
staatlichen Institutionen ge-
währleisten. 

Die vollziehende Gewalt sollte 
vom Staatspräsidenten aus-
gehen; deshalb sollte ihm 
auch das Recht zustehen, die 
Minister und den Regier-
ungschef zu ernennen, die 
Gesetze zu verkünden, De-
krete zu erlassen und den 
Vorsitz im Ministerrat zu 
führen. Um eine wirkliche 
Trennung zwischen Legislative 
und Exekutive zu erreichen, 
sollte zwischen einem parla-
mentarischen Mandat und 
einem Ministerrat schließlich 
Unvereinbarkeit bestehen. 

Der Präsident der Republik 
sollte der tragende Pfeiler des 
neuen Systems sein.  



Dossier 
Frankreich 
 
Staat und Politik 

  5 

Im Gegensatz zum Verfahren 
unter der IV. Republik sollte 
der Regierungschef nicht mehr 
vom Parlament gewählt, 
sondern vom Präsidenten 
ernannt werden. Das 
Parlament sollte weitgehend 
auf seine Kontrollfunktion 
beschränkt und das Ge-
setzgebungsverfahren zugun-
sten der Regierung neu ge-
staltet werden. 

Am 4. Oktober 1958 wurde die 
neue Verfassung verkündet 
und am 5. Oktober im 
Gesetzblatt (Journal officiel) 
veröffentlicht. 

Am 21. Dezember wurde 
General de Gaulle mit 78,5% 
der Stimmen des Wahl-
männerkollegiums zum ersten 
Präsidenten der Republik und 
der Französischen Gemein-
schaft gewählt. Am 8. Januar 
1959 trat er seine Amt an und 
ernannte am selben Tag die 
Mitglieder der Regierung, an 
ihrer Spitze den neuen 
Premierminister, Michel Debré. 

1.2 Die Exekutive 

Der Präsident der Republik 
wird für eine Amtszeit von 7 
Jahren gewählt. Er ist beliebig 
oft wieder wählbar. 

Nach Artikel 5 der Verfassung 
wacht der Präsident der Re-
publik über die Einhaltung der 
Verfassung.  

Er ist der Garant der 
nationalen Unabhängigkeit, 
der Unverletzlichkeit (inte-
grité) des Staatsgebiets, der 
Einhaltung der Abkommen 
über die Französische Ge-
meinschaft und der von 
Frankreich geschlossenen, in-
ternationalen Verträge. 

Letztlich soll diese heraus-
ragende Stellung den Präsi-
denten auch über den Par-
teienzwist erheben, so dass 
seine Funktionen sehr denen 
eines konstitutionellen Monar-
chen auf Zeit ähneln. Da er 
jedoch gleichzeitig auch der 
politische Führer seines 
Landes mit einem plura-
listischen Parteiensystem und 
selbst Repräsentant einer 
politischen Richtung ist, bleibt 
diese übergeordnete, monar-
chische Rolle häufig Fiktion. 

Nach Artikel 9 der Verfassung 
führt der Präsident den Vorsitz 
im Ministerrat, was in par-
lamentarischen Systemen un-
üblich ist. 

Der Präsident ist bei der 
Ernennung des Premier-
ministers formal völlig frei und 
an keinen Wahlakt des 
Parlaments gebunden.  

Nach Artikel 12 der Ver-
fassung kann der Präsident die 
Nationalversammlung auflö-
sen.  

Hierzu bedarf er nicht der 
Gegenzeichnung durch den 
Premierminister; er hat zuvor 
lediglich die Stellungnahme 
des Premierministers und der 
Präsidenten der beiden 
Kammern einzuholen. 

Nach Artikel 11 der 
Verfassung kann der Präsident 
der Republik, auf Antrag der 
Regierung oder auf Antrag der 
beiden Kammern des Par-
laments, einen Gesetzesent-
wurf, der die Organisation der 
öffentlichen Gewalt betrifft, 
auf die Annahme eines 
Vertrages der Gemeinschaft 
oder auf die Ratifizierung 
eines Abkommens abzielt, das 
Folgen für das Funktionieren 
der Institutionen haben kön-
nte, zum Gegenstand eines 
Volksentscheids (référendum) 
machen. Mit der Verfassungs-
reform vom 4. August 1995 ist 
das Anwendungsgebiet einer 
Volksabstimmung erweitert 
worden. Seither kann es auch 
Fragen der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik sowie der damit 
zusammenhängenden öffent-
lichen Dienste einschließen. 




